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Die Revision des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-
Westfalen vom 16. Dezember 1998 wird zurÃ¼ckgewiesen. Kosten sind nicht zu
erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die Beteiligten streiten wegen der GewÃ¤hrung von Verletztenrente; umstritten ist
insbesondere, ob die durch die Unfallfolgen bedingte Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) des KlÃ¤gers wegen einer besonderen beruflichen
Betroffenheit gemÃ¤Ã� Â§ 581 Abs 2 der Reichsversicherungsordnung (RVO) zu
erhÃ¶hen ist.

Der im Jahre 1968 geborene KlÃ¤ger erlernte nach Erwerb der mittleren Reife den
Beruf eines SchmelzschweiÃ�ers. Aufgrund seiner BetÃ¤tigung im FuÃ�ballsport
wurde er vom V. B. 1848, FuÃ�ballgemeinschaft eV, fÃ¼r die Zeit vom 1. Juli 1989
bis zum 30. Juni 1991 gegen eine monatliche VergÃ¼tung von 4.000 DM und fÃ¼r
die anschlieÃ�ende Zeit bis zum 30. Juni 1992 gegen eine monatliche VergÃ¼tung
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von 4.500 DM als Vertragsamateur fÃ¼r diese Sportart verpflichtet. FÃ¼r die dann
folgende Zeit bis zum 30. Juni 1994 war der KlÃ¤ger laut Arbeitsvertrag vom 9. April
1992 bei dem Verein als Lizenzspieler mit einem monatlichen Grundgehalt von
5.000 DM angestellt, zu welchem er nach einer Zusatzvereinbarung vom 6. Juni
1993 eine JahresleistungsprÃ¤mie erhielt, deren HÃ¶chstbetrag von 102.000 DM bei
der Teilnahme an mindestens 31 Meisterschaftsspielen erreicht werden konnte und
die bei einer geringeren Teilnahme an solchen Spielen nach einem von der Zahl der
Spiele abhÃ¤ngigen, in fÃ¼nf Stufen gestaffelten Prozentsatz des HÃ¶chstbetrages
bemessen war.

Am 11. August 1992 verletzte sich der KlÃ¤ger beim FuÃ�balltraining infolge eines
ZusammenstoÃ�es mit einem anderen Spieler. Im Bericht des Durchgangsarztes
wurde eine Zerrung der Bauchmuskulatur rechts diagnostiziert und eine
ArbeitsunfÃ¤higkeit bis zum 30. Oktober 1992 attestiert. Wegen anhaltender
Beschwerden, die zu einer erneuten ArbeitsunfÃ¤higkeit seit dem 29. November
1992 fÃ¼hrten, lieÃ� sich der KlÃ¤ger am 14. Dezember 1992 in einer Antwerpener
Klinik operieren. Danach wurde er vom 3. April 1993 an bei weiterhin bestehenden
Beschwerden zunÃ¤chst wieder als arbeitsfÃ¤hig angesehen und in drei Spielen der
2. Bundesliga eingesetzt. Bei einem Trainingszweikampf am 19. August 1993
verletzte er sich erneut und suchte deshalb am 24. August 1993 den
Durchgangsarzt auf. Dieser diagnostizierte eine Zerrung der linken Leiste bei
Vorschaden, attestierte unter dem 8. Oktober 1993 eine LÃ¼ckenbildung im
Bereich der frÃ¼heren Operation und nahm infolgedessen eine nunmehr
festgestellte Schmerzhaftigkeit unterhalb der Leiste und eine VerhÃ¤rtung in der
linken Kniekehle als Unfallfolge an. ArbeitsunfÃ¤higkeit bescheinigte er bis zum 19.
November 1993. Wegen anhaltender Beschwerden und mangelndem
LeistungsvermÃ¶gen nahm der KlÃ¤ger jedoch nur am Training teil und beantragte,
nachdem der V. B. eine VertragsverlÃ¤ngerung abgelehnt hatte, bei der Beklagten
Leistungen der beruflichen Rehabilitation sowie eine Verletztenrente. Daraufhin
bewilligte die Beklagte dem KlÃ¤ger eine UmschulungsmaÃ�nahme, die dieser auch
antrat, die aber wegen Fehlzeiten abgebrochen wurde und Ã¼ber die zwischen den
Beteiligten ein Rechtsstreit vor dem Sozialgericht Dortmund (SG) unter dem
Aktenzeichen S 17 U 14/88 anhÃ¤ngig ist. Hinsichtlich der HÃ¶he der MdE kam der
von der Beklagten beauftragte medizinische SachverstÃ¤ndige Prof. Dr. E. bei der
Begutachtung der Unfallfolgen beim KlÃ¤ger zu dem Ergebnis, bei ihm mÃ¼sse das
Vorliegen einer besonderen beruflichen Betroffenheit geprÃ¼ft werden. Gehe man
von seiner GlaubwÃ¼rdigkeit aus, so bestÃ¼nde eine bei HÃ¶chstbelastung
auftretende Schmerzhaftigkeit der AdduktorenansÃ¤tze am linken Schambein, die
das Erbringen von HÃ¶chstleistungen verhindere. Unter diesen UmstÃ¤nden
kÃ¶nne die MdE auf 20 vH geschÃ¤tzt werden.

Die Beklagte lehnte mit Bescheid vom 26. Juli 1994 und Widerspruchsbescheid vom
19. Oktober 1994 die GewÃ¤hrung einer Rente ab, weil die von ihr anerkannten
Verletzungsfolgen â�� Zustand nach operativ versorgter Zerrung der geraden
Bauchmuskulatur im Ã�bergang von den MuskelbÃ¤uchen auf den Muskelansatz am
Schambein rechts â�� keine MdE in rentenberechtigtem Grade begrÃ¼ndeten und
ein besonderes berufliches Betroffensein des KlÃ¤gers nicht gegeben sei.
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Das SG hat die auf GewÃ¤hrung einer Verletztenrente gerichtete Klage abgewiesen
(Urteil vom 2. September 1997). Das Landessozialgericht (LSG) hat die Berufung
des KlÃ¤gers zurÃ¼ckgewiesen (Urteil vom 16. Dezember 1998). Der KlÃ¤ger habe
keinen Anspruch auf Verletztenrente, weil die Verletzungsfolgen des Arbeitsunfalls
vom 11. August 1992 keine MdE um 20 vH bedingten. Diese stellten sich im
wesentlichen "als eine ausgeheilte rechtsseitige und chronisch persistierende
linksseitige Insertionstendopathie (ReizzustÃ¤nde der MuskelansÃ¤tze) der
hÃ¼ftanspreizenden Muskulatur am linken oberen Schambeinast ohne wesentliche
FunktionseinschrÃ¤nkung des linken HÃ¼ftgelenkes bei Zustand nach
beiderseitiger operativer Einkerbung der geraden Bauchmuskulatur und der
hÃ¼ftanspreizenden Muskulatur sowie nach operativer Revision der linken Leiste
und VerschluÃ� eines direkten Leistenbruchs" dar. Mit diesen
GesundheitsstÃ¶rungen werde lediglich eine MdE um 10 vH erreicht, zumal beim
KlÃ¤ger weder eine wesentliche Muskelminderung noch eine FunktionseinbuÃ�e
vorliege und er durch die Verletzungsfolgen lediglich gehindert werde, extreme
Belastungen, wie sie insbesondere im Profisport vorkÃ¤men, auszuhalten bzw
besonders schnelle Bewegungen auszuÃ¼ben. Zwar kÃ¶nne er infolge der
Unfallverletzungen seinen Beruf als FuÃ�ballprofi nicht mehr ausÃ¼ben. Dieser
Umstand rechtfertige jedoch nicht die ErhÃ¶hung der MdE unter BerÃ¼cksichtigung
der Bestimmungen des Â§ 581 Abs 2 RVO auf wenigstens 20 vH. Die nach dieser
Vorschrift erforderliche unbillige HÃ¤rte sei nicht schon allein durch den Umstand
der Berufsaufgabe begrÃ¼ndet. Auch reiche die Dauer, wÃ¤hrend der der KlÃ¤ger
als LizenzfuÃ�ballspieler tÃ¤tig gewesen sei, fÃ¼r eine besondere berufliche
Betroffenheit nicht aus; denn die sechs Wochen vor und eineinhalb Jahre nach dem
Arbeitsunfall als Lizenzspieler zurÃ¼ckgelegte Zeit habe weder zur LÃ¶sung des
KlÃ¤gers vom allgemeinen Arbeitsmarkt gefÃ¼hrt noch ihm eine gesicherte Position
in seinem Berufsbereich verschafft. Auch sei das vereinbarte Grundgehalt von
monatlich 5.000 DM nicht so hoch gewesen, daÃ� es gegenÃ¼ber einem
Facharbeiterlohn als erheblich gÃ¼nstiger angesehen werden mÃ¼Ã�te. Im
Hinblick auf die bisher erreichte Stellung mÃ¼Ã�te die Aussicht, ohne den
Arbeitsunfall noch sieben oder acht oder sogar mehr Jahre unter deutlicher
ErhÃ¶hung seiner BezÃ¼ge und PrÃ¤mien den ProfifuÃ�ballsport auszuÃ¼ben, wie
bei der Beurteilung jeder anderen BerufstÃ¤tigkeit, als bloÃ�e Chance auÃ�er
Betracht bleiben.

An dieser Beurteilung Ã¤ndere sich nichts, wenn man die Zeit, in welcher der
KlÃ¤ger als Vertragsamateur â�� also im Nebenberuf â�� gespielt habe, mit
berÃ¼cksichtige. Die sich dann auf etwas mehr als drei bzw etwa viereinhalb bis
fÃ¼nf Jahre verlÃ¤ngernde AusÃ¼bung der vertraglichen FuÃ�ballspielertÃ¤tigkeit
sei nicht geeignet, die Dauer der AusÃ¼bung der TÃ¤tigkeit und die hierdurch
erlangte Stellung im Erwerbsleben als fÃ¼r die Annahme einer unbilligen HÃ¤rte iS
des Â§ 581 Abs 2 RVO wesentlich anzusehen, weil weder die in der Amateurzeit
erzielten Einnahmen von monatlich 4.000 DM bzw 4.500 DM noch der damalige
Status als Amateur die Feststellung zulieÃ�en, daÃ� der KlÃ¤ger bereits eine
gefestigte oder bedeutsame Stellung im Bereich des Profisports erworben habe.

Des weiteren spreche auch das Alter des KlÃ¤gers, in welchem er den Unfall erlitten
(23 Jahre) und das Alter, in welchem er den ProfifuÃ�ballsport endgÃ¼ltig

                             3 / 11

https://dejure.org/gesetze/RVO/581.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/581.html


 

aufgegeben habe (25 Jahre) gegen die Annahme einer unbilligen HÃ¤rte. Da nach
der Auskunft des V. B. die Spieler dort in der Regel bis zu einem Alter von 34 bis 35
Jahren eingesetzt wÃ¼rden und das Durchschnittsalter der Spieler, die an der
letzten Weltmeisterschaft teilgenommen hÃ¤tten, 29,8 Jahre betragen habe, habe
der KlÃ¤ger altersmÃ¤Ã�ig erst am Anfang einer FuÃ�baller-Karriere gestanden und
noch nicht einmal annÃ¤hernd deren HÃ¶hepunkt erreicht. Selbst wenn man
unterstelle, er kÃ¶nne seinen Lehrberuf als SchmelzschweiÃ�er nicht mehr
ausÃ¼ben, und auch unter BerÃ¼cksichtigung des Umstandes, daÃ� die von der
Beklagten ihm gewÃ¤hrte UmschulungsmaÃ�nahme abgebrochen worden sei, seien
keine UmstÃ¤nde ersichtlich, die gegen seine erfolgreiche Wiedereingliederung in
ein adÃ¤quates Berufsleben sprÃ¤chen. Der Abbruch habe im Ã¼brigen auf
Fehlzeiten beruht, die in keinem wesentlichen Zusammenhang mit den
Unfallverletzungen gestanden hÃ¤tten. UnabhÃ¤ngig davon habe der KlÃ¤ger
gegen den Aufhebungsbescheid der Beklagten Widerspruch eingelegt, weil er sich
selbst durchaus in der Lage sehe, das Umschulungsziel zu erreichen. Unter
BerÃ¼cksichtigung dieser GesamtumstÃ¤nde kÃ¶nne der vom KlÃ¤ger beklagte
Verlust eines Teils seiner Lebensfreude und FuÃ�balleidenschaft allein die Annahme
einer unbilligen HÃ¤rte nicht begrÃ¼nden.

SchlieÃ�lich komme die Anwendung des Â§ 581 Abs 2 RVO in bezug auf den
erlernten Beruf eines SchmelzschweiÃ�ers schon deshalb nicht in Betracht, weil der
KlÃ¤ger in diesem Beruf keine besonderen FÃ¤higkeiten und Kenntnisse erworben
und er diesen nicht zur Grundlage seines Lebensunterhalts gemacht habe. Ein
StÃ¼tzrententatbestand iS des Â§ 581 Abs 3 RVO scheide schon deshalb aus, weil
der weitere Trainingsunfall vom 19. August 1993 keine eigenstÃ¤ndigen, eine
meÃ�bare MdE bedingenden Verletzungsfolgen hinterlassen habe.

Mit seiner â�� vom LSG zugelassenen â�� Revision rÃ¼gt der KlÃ¤ger eine
Verletzung des Â§ 581 RVO. UnabhÃ¤ngig von dessen Abs 2 sei bei ihm infolge des
Arbeitsunfalles vom 11. August 1992 eine MdE um mindestens 20 vH eingetreten.
Jedenfalls aber ergebe sich eine solche MdE aus seiner besonderen beruflichen
Betroffenheit. HierfÃ¼r sei maÃ�gebend, ob besondere Kenntnisse, Erfahrungen
und FÃ¤higkeiten unfallbedingt auf dem Gesamtgebiet des Erwerbslebens nicht
mehr in derselben Weise wirtschaftlich genutzt werden kÃ¶nnen. Diese
Voraussetzungen lÃ¤gen bei ihm vor. Bereits in seiner Stellung als Vertragsamateur
sei er â�� was seine hohen EinkÃ¼nfte in diesem Zeitraum zeigten â�� mehr als
bloÃ�er Amateur im Nebenberuf gewesen. Vielmehr habe er bereits damals unter
Profibedingungen gestanden und sei somit insgesamt bis zu dem Arbeitsunfall
fÃ¼nf Jahre als BerufsfuÃ�ballspieler tÃ¤tig gewesen. Er habe auch eine
bedeutende und gefestigte Stellung als BerufsfuÃ�ballspieler erreicht; denn er habe
in der 1. FuÃ�ballbundesliga gespielt und sich dadurch von Millionen
FuÃ�ballspielern abgehoben. Ohne den Arbeitsunfall hÃ¤tte er seine mit groÃ�em
Erfolg begonnene Karriere in der 1. FuÃ�ballbundesliga fortsetzen und innerhalb
von 10 bis 15 Jahren ein VermÃ¶gen ansammeln kÃ¶nnen, um sich spÃ¤ter nicht
nochmals beruflich umorientieren zu mÃ¼ssen. So habe er als Lizenzspieler neben
den 5.000 DM Grundgehalt PrÃ¤mien erhalten und damit durchschnittliche
monatliche GesamteinkÃ¼nfte in HÃ¶he von 20.000 DM gehabt. Nach seinen
damaligen Planungen habe er die Profikarriere bis zu einem Alter von 35 Jahren
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fortsetzen wollen, um dann dem FuÃ�ball durch eine TÃ¤tigkeit als Trainer
verbunden zu bleiben. Diese MÃ¶glichkeit sei ihm durch den Arbeitsunfall ebenfalls
genommen worden.

Zutreffend sei, daÃ� einer erfolgreichen Beendigung der UmschulungsmaÃ�nahme
nichts entgegengestanden hÃ¤tte, jedoch habe die Beklagte den erfolgreichen
AbschluÃ� dieser MaÃ�nahme geradezu vereitelt. Nicht er habe diese Umschulung
abgebrochen, da seine Fehlzeiten dort Folge einer Erkrankung mit
ArbeitsunfÃ¤higkeit gewesen seien.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,
das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 1998
und das Urteil des Sozialgerichts Dortmund vom 2. September 1997 aufzuheben,
den Bescheid der Beklagten vom 26. Juli 1997 in der Fassung des
Widerspruchsbescheids vom 19. Oktober 1994 zu Ã¤ndern und die Beklagte zu
verurteilen, ihm aufgrund des Arbeitsunfalls vom 11. August 1992 Verletztenrente
nach einer MdE um mindestens 20 vH zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
durch Urteil einverstanden erklÃ¤rt (Â§ 124 Abs 2 des Sozialgerichtsgesetzes
(SGG)).

II

Die Revision des KlÃ¤gers ist unbegrÃ¼ndet. Er hat keinen Anspruch auf
GewÃ¤hrung von Verletztenrente, wie die Vorinstanzen zutreffend entschieden
haben.

Der Anspruch des KlÃ¤gers richtet sich noch nach den Vorschriften der RVO, weil er
sich auf einen Arbeitsunfall bezieht, der vor dem Inkrafttreten des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB VII) am 1. Januar 1997 eingetreten ist (Art 36 des
Unfallversicherungs-Einordnungsgesetzes, Â§ 212 SGB VII).

Nach Â§ 581 Abs 1 Nr 2 RVO wird dem Verletzten als Verletztenrente der Teil der
Vollrente (Â§ 581 Abs 1 Nr 1 RVO) gewÃ¤hrt, der dem Grade der MdE entspricht,
solange seine ErwerbsfÃ¤higkeit infolge des Arbeitsunfalls um wenigstens ein
FÃ¼nftel (20 vH) gemindert ist. Ob der KlÃ¤ger bei ErfÃ¼llung dieser
Voraussetzungen eine Verletztenrente im Hinblick auf Â§ 7 Abs 1 des Gesetzes
Ã¼ber die Angleichung der Leistungen zur Rehabilitation (RehaAnglG) nicht oder
noch nicht beanspruchen kann, weil bei ihm mÃ¶glicherweise MaÃ�nahmen zur
Rehabilitation erfolgversprechend und zumutbar sind, kann der Senat offenlassen.
Denn jedenfalls bedingen die Folgen seines Arbeitsunfalls vom 11. August 1992
keine MdE rentenberechtigten Grades. Diese Folgen hat das LSG â�� im
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wesentlichen Ã¼bereinstimmend mit dem angefochtenen Bescheid â�� "als eine
ausgeheilte rechtsseitige und chronisch persistierende linksseitige
Insertionstendopathie (ReizzustÃ¤nde der MuskelansÃ¤tze) der
hÃ¼ftanspreizenden Muskulatur am linken oberen Schambeinast ohne wesentliche
FunktionseinschrÃ¤nkung des linken HÃ¼ftgelenkes bei Zustand nach
beiderseitiger operativer Einkerbung der geraden Bauchmuskulatur und der
hÃ¼ftanspreizenden Muskulatur sowie nach operativer Revision der linken Leiste
und VerschluÃ� eines direkten Leistenbruchs" festgestellt. Daran hat es die weitere
Feststellung angeknÃ¼pft, daÃ� beim KlÃ¤ger weder eine wesentliche
Muskelminderung noch eine FunktionseinbuÃ�e vorliege und er durch die
Verletzungsfolgen lediglich gehindert werde, extreme Belastungen, wie sie
insbesondere im Profisport vorkÃ¤men, auszuhalten bzw besonders schnelle
Bewegungen auszuÃ¼ben. Diese Feststellungen des LSG sind mit zulÃ¤ssigen und
begrÃ¼ndeten VerfahrensrÃ¼gen nicht angegriffen und daher fÃ¼r den Senat
bindend (Â§ 163 SGG). Streitig ist allein noch, ob die genannten Unfallfolgen die
ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers im rentenberechtigenden Grade mindern. Insoweit
liegt nach der aufgrund Â§ 581 Abs 1 RVO vorzunehmenden SchÃ¤tzung (vgl BSGE
31, 185, 186 = SozR Nr 7 zu Â§ 581 RVO), bei der es sich um eine Tatfrage handelt
(vgl Meyer-Ladewig, SGG, 6. Aufl, 1998, Â§ 162 RdNr 3a), beim KlÃ¤ger
unfallbedingt eine MdE von lediglich 10 vH vor; der rentenberechtigende Grad von
20 vH wird mithin nicht erreicht. Soweit diese MdE-Bewertung vom KlÃ¤ger auch
unabhÃ¤ngig von einer besonderen beruflichen Betroffenheit (Â§ 581 Abs 2 RVO)
geltend gemacht wird, hat er in seiner RevisionsbegrÃ¼ndung lediglich
vorgetragen, er fechte die vorgenommene WÃ¼rdigung der vorliegenden
Gutachten an; diese seien von den erkennenden Gerichten aufgrund fehlerhafter
WÃ¼rdigung verkannt; tatsÃ¤chlich sei seine ErwerbstÃ¤tigkeit um mindestens 20
vH gemindert.

Mit diesem Vorbringen rÃ¼gt der KlÃ¤ger die vom LSG vorgenommene
BeweiswÃ¼rdigung. Da diese grundsÃ¤tzlich im Ermessen des Tatsachengerichts
liegt, kann auf die RÃ¼ge des KlÃ¤gers im Revisionsverfahren nur geprÃ¼ft
werden, ob das LSG die Grenzen der freien richterlichen BeweiswÃ¼rdigung
gemÃ¤Ã� Â§ 128 Abs 1 Satz 1 SGG Ã¼berschritten hat. Dabei darf das
Revisionsgericht nur prÃ¼fen, ob das Tatsachengericht bei der BeweiswÃ¼rdigung
gegen Denkgesetze oder allgemeine ErfahrungssÃ¤tze verstoÃ�en und ob es das
Gesamtergebnis des Verfahrens berÃ¼cksichtigt hat (BSG Urteil vom 31. Mai 1996
â�� 2 RU 24/95 â�� HVBG-Info 1996, 2071; BSG SozR 3-2200 Â§ 539 Nr 19 mwN;
Krasney/Udsching, Handbuch des sozialgerichtlichen Verfahrens, 2. Aufl, III, RdNrn
162 f sowie IX, RdNr 286). Von einem VerstoÃ� gegen Denkgesetze kann dabei nur
gesprochen werden, wenn aus den gesamten Gegebenheiten nur eine Folgerung
gezogen werden kann, daÃ� jede andere nicht "denkbar" ist und das Gericht die
allein denkbare Folgerung nicht gezogen hat. FÃ¼r die Annahme, daÃ� hier bei
einer unabhÃ¤ngig von Â§ 581 Abs 2 RVO durchgefÃ¼hrten MdE-Bewertung eine
MdE um 10 vH nicht denkbar sei, liegen jedoch keine Anhaltspunkte vor und werden
vom KlÃ¤ger auch nicht vorgetragen.

Entgegen der Auffassung des KlÃ¤gers ist auch unter dem Gesichtspunkt einer
besonderen beruflichen Betroffenheit nach Â§ 581 Abs 2 RVO keine ErhÃ¶hung der
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â�� einheitlich festzustellenden â�� MdE und damit kein Anspruch auf
Verletztenrente herzuleiten.

Nach dieser durch Art 1 des Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetzes (UVNG)
vom 30. April 1963 (BGBl I, 241) in die RVO eingefÃ¼gte Vorschrift sind bei der
Bemessung der MdE Nachteile zu berÃ¼cksichtigen, die der Verletzte dadurch
erleidet, daÃ� er bestimmte, von ihm erworbene besondere berufliche Kenntnisse
und Erfahrungen infolge des Arbeitsunfalls nicht mehr oder nur noch in
vermindertem Umfang nutzen kann, soweit sie nicht durch sonstige FÃ¤higkeiten
ausgeglichen werden, deren Nutzung ihm zugemutet werden kann.

Bereits vor Inkrafttreten des UVNG entsprach es der stÃ¤ndigen Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts (BSG), zur Vermeidung unbilliger HÃ¤rten bei der
Bemessung der MdE auch die Auswirkungen der Unfallfolgen auf den Lebensberuf
des Verletzten im Einzelfall angemessen, nicht etwa ausschlaggebend, zu
berÃ¼cksichtigen (vgl BSGE 1, 174, 178; BSGE 4, 294, 298). Â§ 581 Abs 2 RVO
normiert im wesentlichen die bis dahin entwickelten GrundsÃ¤tze der
Rechtsprechung (vgl BSGE 23, 253, 254 = SozR Nr 2 zu Â§ 581 RVO; BSGE 28, 227,
229 = SozR Nr 4 zu Â§ 581 RVO; BSGE 39, 31, 32 = SozR 2200 Â§ 581 Nr 3).
Allerdings lÃ¤Ã�t diese unfallversicherungsrechtliche Regelung, bei der
regelmÃ¤Ã�ig ErhÃ¶hungen von 10 bis 20 vH in Betracht kommen (BSGE 70, 47, 51
= SozR 3-2200 Â§ 581 Nr 1) keine allgemeine BerÃ¼cksichtigung der besonderen
beruflichen Betroffenheit â�� etwa entsprechend den GrundsÃ¤tzen des Â§ 30 Abs
2 des Bundesversorgungsgesetzes â�� zu. Eine derartige Auslegung widersprÃ¤che
der Systematik des Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung, das fÃ¼r die
Bemessung der Verletztenrente anders als das Versorgungsrecht (fÃ¼r
BeschÃ¤digtengrundrenten) nicht lediglich ohne RÃ¼cksicht auf Alter oder
Einkommen des BeschÃ¤digten allein nach der HÃ¶he der MdE zu gewÃ¤hrende
PauschalsÃ¤tze, sondern (auch) den individuelleren MaÃ�stab des vom Verletzten
wÃ¤hrend des letzten Jahres vor dem Unfall verdienten Arbeitsentgelts vorsieht.
Eine allgemeine BerÃ¼cksichtigung des "besonderen beruflichen Betroffenseins"
wÃ¼rde daher in der gesetzlichen Unfallversicherung regelmÃ¤Ã�ig zu einer
doppelten BerÃ¼cksichtigung des Berufs fÃ¼hren (vgl BSGE 70, 47, 48 = SozR 3
aaO; Brackmann/Burchardt, Handbuch der Sozialversicherung, SGB VII, 12. Aufl, Â§
56 RdNr 100).

Die eine HÃ¶herbewertung der MdE rechtfertigenden Nachteile liegen im Rahmen
des Â§ 581 Abs 2 RVO aber dann vor, wenn unter Wahrung des in der gesetzlichen
Unfallversicherung geltenden Grundsatzes der abstrakten Schadensberechnung,
der durch Â§ 581 Abs 2 RVO nicht eingeschrÃ¤nkt wird (BSGE 23, 253, 254 = SozR
aaO), die NichtberÃ¼cksichtigung von Ausbildung und Beruf bei der Bewertung der
MdE im Einzelfall zu einer unbilligen HÃ¤rte fÃ¼hren wÃ¼rde (stRspr seit BSGE 23,
253, 255 = SozR aaO; vgl auch BSGE 31, 185, 188 = SozR aaO; BSGE 38, 118, 119
= SozR 2200 Â§ 581 Nr 2; BSGE 39, 31, 32 = SozR aaO; BSG SozR Nrn 10 und 12 zu
Â§ 581 RVO; BSG SozR 2200 Â§ 581 Nrn 18 und 27). Selbst wenn der Verletzte
seinen erlernten Beruf infolge des Arbeitsunfalls nicht mehr ausÃ¼ben kann, muÃ�
dies daher nicht zwangslÃ¤ufig zur ErhÃ¶hung der MdE fÃ¼hren (vgl BSGE 39, 31,
32 = SozR aaO mwN). Auch daÃ� erst bei einer ErhÃ¶hung der MdE nach Â§ 581
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Abs 2 RVO ein Verletztenrentenanspruch begrÃ¼ndet werden kann, stellt fÃ¼r sich
noch keine derartige unbillige HÃ¤rte dar (vgl BSG SozR 2200 Â§ 581 Nr 18 mwN).

Als wesentliche Merkmale fÃ¼r die Beurteilung der Frage, ob eine hÃ¶here
Bewertung der MdE zur Vermeidung unbilliger HÃ¤rten gerechtfertigt ist, hat das
BSG vielmehr insbesondere das Alter des Verletzten (BSGE 4, 294, 299), die Dauer
der Ausbildung (BSG SozR Nr 10 zu Â§ 581 RVO) sowie vor allem die Dauer der
AusÃ¼bung der speziellen beruflichen TÃ¤tigkeit (BSGE 4, 294, 298; BSG SozR Nrn
9 und 10 zu Â§ 581 RVO) und auch den Umstand bezeichnet, daÃ� die bisher
verrichtete TÃ¤tigkeit eine gÃ¼nstige Stellung im Erwerbsleben gewÃ¤hrleistete
(BSG SozR Nrn 10 und 12 zu Â§ 581 RVO). Aus diesen Merkmalen und den
auÃ�erdem zu beachtenden sonstigen besonderen UmstÃ¤nden des Einzelfalles
kann sich eine hÃ¶here Bewertung der MdE nach Â§ 581 Abs 2 RVO ergeben, wenn
der Verletzte infolge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit einen
Lebensberuf aufgeben muÃ� und die ihm verbliebenen Kenntnisse und
FÃ¤higkeiten nur noch unter Inkaufnahme eines unzumutbaren sozialen Abstiegs
auf dem Gesamtgebiet des Erwerbslebens verwerten kann (vgl BSGE 70, 47, 49 = 
SozR 3-2200 Â§ 581 Nr 1). Bei der PrÃ¼fung, ob ein Fall unbilliger HÃ¤rte iS des Â§
581 Abs 2 RVO gegeben ist, sind die einzelnen UmstÃ¤nde des jeweiligen Falles
nicht isoliert, sondern in ihrer Gesamtheit zu beurteilen (BSGE 70 aaO). Eine
allgemeine Regel, wie dies jeweils mit welchem Ergebnis zu geschehen hat, lÃ¤Ã�t
sich hierfÃ¼r nicht aufstellen (BSGE 23, 253, 255 = SozR aaO). VerfÃ¼gt der
Verletzte indes Ã¼ber sonstige FÃ¤higkeiten, die geeignet sind, die unfallbedingt
nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang nutzbaren besonderen beruflichen
Kenntnisse und Erfahrungen auszugleichen, kommt eine ErhÃ¶hung der MdE
gemÃ¤Ã� Â§ 581 Abs 2 RVO nicht in Betracht, sofern dem Verletzten die Nutzung
dieser FÃ¤higkeiten zugemutet werden kann; dies schlieÃ�t die zumutbare
Aneignung solcher FÃ¤higkeiten durch eine Umschulung ein. So hat der Senat in
seinem Urteil vom 31. Oktober 1972 (2 RU 169/70) bei einem Versicherten, der mit
42 Jahren einen Arbeitsunfall erlitten hatte, die besondere berufliche Betroffenheit
verneint, weil in diesem Alter eine berufliche Anpassung zumutbar sei; diese
Zumutbarkeit schlieÃ�e eine Umschulung nicht aus, selbst wenn fÃ¼r den
Verletzten damit erhebliche Schwierigkeiten und somit auch persÃ¶nliche Opfer
verbunden seien. In seinem Urteil vom 2. November 1999 (SozR 3-2200 Â§ 581 Nr 6
) hat der Senat die besondere berufliche Betroffenheit einem ausgebildeten TÃ¤nzer
und SÃ¤nger, der im Alter von 32 Jahren einen Arbeitsunfall erlitten hatte, wegen
einer von der Berufsgenossenschaft finanzierten und erfolgreich abgeschlossenen
Umschulung zum BallettpÃ¤dagogen nicht zugestanden. Dabei hat er den in Â§
1246 Abs 2 Satz 3 RVO (Â§ 43 Abs 2 Satz 3 des Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch)
enthaltenen Rechtsgedanken herangezogen, wonach in der gesetzlichen
Rentenversicherung eine Verweisung des Versicherten auf eine TÃ¤tigkeit, fÃ¼r die
er durch von einem Ã¶ffentlichen TrÃ¤ger gewÃ¤hrte RehabilitationsmaÃ�nahmen
mit Erfolg ausgebildet oder umgeschult worden ist, stets zumutbar ist.

Bei Anwendung dieser von der Rechtsprechung entwickelten GrundsÃ¤tze auf den
vorliegenden Fall ergibt sich, daÃ� eine unbillige HÃ¤rte iS des Â§ 581 Abs 2 RVO zu
verneinen ist. Dabei lÃ¤Ã�t der Senat â�� anders als das LSG â�� offen, ob der
KlÃ¤ger als in der 1. FuÃ�ballbundesliga spielender BerufsfuÃ�ballspieler Ã¼ber
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gewisse Fertigkeiten iS der genannten Vorschrift verfÃ¼gt hat, die sich nicht in
beruflichem Fachwissen erschÃ¶pfen, sondern die er sich durch seine vorhandene
Begabung und jahrelange Ã�bung (vgl BSGE 38, 118, 120 = SozR 2200 Â§ 581 Nr 2)
angeeignet hat und die er infolge des Unfalls nicht mehr wie frÃ¼her wirtschaftlich
verwerten kann. Um dies zu entscheiden, hÃ¤tte es weiterer Ermittlungen
darÃ¼ber bedurft, wie viele Spiele der KlÃ¤ger insgesamt, dh unter EinschluÃ�
seiner Anstellung als Vertragsamateur, in der 1. FuÃ�ballbundesliga absolviert hat
und ob er â�� wie die Revision vortrÃ¤gt â�� Ã¼ber die vom LSG festgestellten
Einnahmen hinaus noch weitere Einnahmen aus den FuÃ�ballspielen erzielt hat.
Selbst wenn man aber zu Gunsten des KlÃ¤gers unterstellt, er hÃ¤tte die von der
Revision behauptete gÃ¼nstige Stellung im Erwerbsleben iS des Â§ 581 Abs 2 RVO
innegehabt, kommt eine ErhÃ¶hung der MdE nach dieser Vorschrift hier dennoch
nicht in Betracht, da der KlÃ¤ger Ã¼ber sonstige FÃ¤higkeiten iS des Â§ 581 Abs 2
Halbs 2 RVO verfÃ¼gt, welche die infolge des Arbeitsunfalls nicht mehr in vollem
Umfang nutzbaren besonderen Kenntnisse und FÃ¤higkeiten als
BerufsfuÃ�ballspieler der 1. FuÃ�ballbundesliga ausgleichen und deren Nutzung ihm
auch zuzumuten ist.

Dabei ist von entscheidender Bedeutung, daÃ� der Beruf eines
BerufsfuÃ�ballspielers der 1. FuÃ�ballbundesliga nicht â�� wie im Regelfall andere
Berufe â�� bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres oder zumindest bis zur
Vollendung des 60. Lebensjahres ausgeÃ¼bt zu werden pflegt. Vielmehr kÃ¶nnen
â�� wie allgemeinkundig ist und deshalb keiner nÃ¤heren BegrÃ¼ndung bedarf â��
solche Berufsspitzensportler ihre TÃ¤tigkeit selbst bei vÃ¶lliger Gesundheit schon
"altersbedingt" nur eine relativ kurze Zeitspanne, regelmÃ¤Ã�ig nicht weit Ã¼ber
das 30. Lebensjahr hinaus, ausÃ¼ben (so auch: BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr 161).
Dies wird durch die Feststellungen des LSG bestÃ¤tigt, wonach die Spieler des V. B.
in der Regel bis zu einem Alter von 34 bis 35 Jahren eingesetzt werden und das
Durchschnittsalter der Spieler, die an der letzten Weltmeisterschaft teilgenommen
haben, 29,8 Jahre betragen hat. Ferner deckt sich dies mit den AusfÃ¼hrungen der
Revision in der RevisionsbegrÃ¼ndung, wonach der KlÃ¤ger vor dem Arbeitsunfall
vorhatte, seine Profikarriere bis zu einem Alter von 35 Jahren fortzusetzen.

Hieraus folgt, daÃ� ein BerufsfuÃ�ballspieler von vornherein davon ausgehen muÃ�,
seinen Beruf in jungen Jahren zu beenden und sich einer anderen ErwerbstÃ¤tigkeit
zuzuwenden, sei es, daÃ� er in den vor der Profizeit ausgeÃ¼bten Beruf
zurÃ¼ckkehrt oder â�� gegebenenfalls im Wege der beruflichen Weiterbildung (zB
zum FuÃ�balltrainer) oder der Umschulung â�� einen anderen Beruf ergreift. Ist es
somit fÃ¼r BerufsfuÃ�ballspieler der 1. FuÃ�ballbundesliga typisch, sich in jungen
Jahren beruflich umstellen zu mÃ¼ssen, so stellt es in der Regel keine unbillige
HÃ¤rte dar, von einem BerufsfuÃ�ballspieler, der seinen Beruf infolge eines
Arbeitsunfalls aufgeben muÃ�te, zu verlangen, daÃ� er eine vom TrÃ¤ger der
Unfallversicherung finanzierte MaÃ�nahme der beruflichen Rehabilitation nutzt, um
auf diesem Wege wieder berufstÃ¤tig werden zu kÃ¶nnen. Beim KlÃ¤ger sind auch
keine objektiven GrÃ¼nde ersichtlich, warum bei ihm eine solche MaÃ�nahme nicht
erfolgversprechend durchgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnte oder ihm nicht zumutbar sein
sollte. Vielmehr wird eine MaÃ�nahme der beruflichen Umschulung â�� wie die
Revision vortrÃ¤gt â�� auch vom KlÃ¤ger positiv eingeschÃ¤tzt, was dadurch
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bestÃ¤tigt wird, daÃ� er mit der Beklagten einen Rechtsstreit mit dem Ziele fÃ¼hrt,
den von dieser verfÃ¼gten Abbruch seiner Umschulung rÃ¼ckgÃ¤ngig zu machen.

Nicht erheblich ist fÃ¼r die rechtliche Beurteilung, ob mÃ¶glicherweise die konkrete
Einkommenssituation des KlÃ¤gers nach einem Berufswechsel ungÃ¼nstiger ist als
in der vor dem Unfall ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit. Die EntschÃ¤digung in der
gesetzlichen Unfallversicherung wird von dem Grundsatz der abstrakten
Schadensberechnung beherrscht. Das bedeutet in diesem Zusammenhang, daÃ�
die in Form einer Verletztenrente zu gewÃ¤hrende EntschÃ¤digung nicht den
tatsÃ¤chlichen Minderverdienst ausgleichen soll, sondern nach dem Unterschied der
auf dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens bestehenden ErwerbsmÃ¶glichkeiten
des Verletzten vor und nach dem Arbeitsunfall zu bemessen ist (vgl BSG SozR 2200
Â§ 581 Nr 27 mwN; Brackmann/Burchardt, Handbuch der Sozialversicherung, SGB
VII, 12. Aufl, Â§ 56 RdNr 44). Der Grundsatz der abstrakten Schadensbemessung,
der fÃ¼r den Verletzten Ã¼berwiegend einen Vorteil bedeutet (BSGE 39, 31, 33 = 
SozR 2200 Â§ 581 Nr 3), wird durch Â§ 581 Abs 2 RVO nicht eingeschrÃ¤nkt, was
schon daran deutlich wird, daÃ� auch hier nur eine angemessene ErhÃ¶hung der
MdE, nicht jedoch ein rechnerischer Ausgleich des tatsÃ¤chlichen â�� konkreten
â�� Schadens erfolgen kann (vgl BSGE 23, 253, 254 = SozR Nr 2 zu Â§ 581 RVO; 
BSGE 38, 118, 120 = SozR 2200 Â§ 581 Nr 2). Dementsprechend kÃ¶nnen auch die
individuellen VerhÃ¤ltnisse, die nicht die abstrakte ErwerbsfÃ¤higkeit, sondern die
konkrete Einkommenssituation des Verletzten betreffen, nicht zur ErhÃ¶hung der
MdE im Rahmen des Â§ 581 Abs 2 RVO fÃ¼hren. Dies gilt insbesondere auch fÃ¼r
die Erlangung eines den durch die Umschulung erworbenen FÃ¤higkeiten
angepaÃ�ten Arbeitsplatzes (vgl BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr 32 zu Â§ 1246 Abs 2
Satz 3 RVO; BSG SozR 3-2200 Â§ 581 Nr 6).

In seinem Urteil vom 19. September 1974 (BSGE 38, 118 = SozR 2200 Â§ 581 Nr 2)
hat der damals auch fÃ¼r Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet der allgemeinen
Unfallversicherung zustÃ¤ndige 8. Senat des BSG unter ZurÃ¼ckverweisung der
Sache an das LSG entschieden, daÃ� bei einem Vertrags- bzw LizenzfuÃ�ballspieler,
der diesen Beruf wegen eines mit 27 Jahren erlittenen Arbeitsunfalls aufgeben
muÃ�te, eine ErhÃ¶hung der MdE nach Â§ 581 Abs 2 RVO in Betracht kommt, sofern
â�� was vom LSG nicht festgestellt worden war â�� der genannte Beruf neben
einem weiteren ausgeÃ¼bten Beruf der Hauptberuf war und die besonderen
Nachteile nicht durch sonstige FÃ¤higkeiten in zumutbarer Weise ausgeglichen
wurden. Gegebenenfalls kÃ¤me im Hinblick darauf, daÃ� ein Vertrags- bzw
LizenzfuÃ�ballspieler diesen Beruf nur wÃ¤hrend eines begrenzten Zeitraumes
ausÃ¼ben kÃ¶nne, eine zeitlich begrenzte HÃ¶herbewertung der MdE in Betracht.
Dieses Urteil des 8. Senats steht zu der hier getroffenen Entscheidung nicht in
Widerspruch, weil darin Ã¼ber die Frage des Ausgleichs der Nachteile nicht
entschieden worden ist. Sollte jedoch aus ihm der SchluÃ� gezogen werden, daÃ�
BerufsfuÃ�ballspielern aufgrund des Â§ 581 Abs 2 RVO eine hÃ¶here MdE im
Regelfall zusteht, kann der erkennende Senat, der nunmehr allein fÃ¼r
Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet der allgemeinen Unfallversicherung zustÃ¤ndig
ist, dem nicht folgen. Nach den oben dargelegten GrundsÃ¤tzen ist vielmehr eine
HÃ¶herbewertung der MdE wegen besonderer beruflicher Betroffenheit bei
BerufsfuÃ�ballspielern im Regelfall ausgeschlossen und nur in solchen
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AusnahmefÃ¤llen denkbar, in denen der durch Arbeitsunfall verletzte Profispieler
keine andere berufliche TÃ¤tigkeit mehr ausÃ¼ben kann und somit MaÃ�nahmen
der beruflichen Rehabilitation von vornherein nicht in Betracht kommen. Solche
Voraussetzungen sind beim KlÃ¤ger nach den Feststellungen des LSG nicht
gegeben.

Wie das LSG von der Revision unbeanstandet und zutreffend entschieden hat, kann
beim KlÃ¤ger ein besonderes berufliches Betroffensein auch nicht unter dem
Gesichtspunkt seines ursprÃ¼nglich erlernten Berufs eines SchmelzschweiÃ�ers
oder dem der Einbeziehung des weiteren Trainingsunfalls vom 19. August 1993
begrÃ¼ndet werden.

Die Revision des KlÃ¤gers war daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 26.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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